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80. VerordnU03: Durchführullgl!Verordnung zum Tuberkula<eges<tz. 

30. ternber bis 30. Juni des Folgejahres die Tage 
(Termine), an denen an den einzelnen Schülern 
(Schülergruppen) Reihenuntersucbungen vorge
nommen werden sowie den Ort der Reihenunter
suchung. 

Verordnung des Landeshauptmannes von 
Wien vom 8. September 1970 zur Durch
führung des Tuberkulosegesetzes (Durchfüh
rungsverordnung zum Tuberkulosegesetz). 

(3) Ort der Reihenuntersuchung ist, sofern 
Auf Grund des § 23 des Tuberkulosegesetzes, hiedurch die Raschheit und Einfachheit der 

BGB!. Nr. 127/1968, wird verordnet: ' Untersuchung gefördert wird und dem Scbul-
erhalter hiedurch keine zusätzlidien Aufwendun-

§ 1 gen entstehen, die Schule, ansonsten der Magistrat 
Bestimmung des Personenkreises der Stadt Wien, Magistratsabteilung 15 - Ge-

Schiiler bis zum vollendeten 14. Lebensjahr 1 sundheitsamt, Wien 1, Gonzigagasse 23. 
sind zur Erfassung unbekannter Tuberkulose- ( 4) Der Magistrat der Stadt Wien hat bei Be-
fälle Reihenuntersuchungen zu unterziehen. Stimmung der als Vorladetermine anzusehenden 

§ 2 

Behörde - Untersuchungsart 

Tage und Tageszeiten, an denen die Unter
sudrung vorgenommen wird, auch den Ort der 
Untersudiung anzugeben. 

Der Magistrat der Stadt Wien als Bezirksver- § 4 
wa!tungsbehörde hat die Reihenuntersudiung an 

1 

Entfall d V f l · h zur 
den Schülern (§ 1) mindestens einmal durchzu- R . h e r er P 1 c h tun g 
führen. Die Untersudiung hat die Prüfung auf e 1 e n u n t er 5 u c u n g 
Tuberkuhnallergie zum Gegenstande. i Die VerpfliChtung zur Vornahme einer 

· Reihenuntersuchung entfällt nadi § 25 des 
§ 3 Tuberkulosegesetzes, wenn für die Sdiüler (§ 1) 

zeit und o r t das negative Ergebnis der Prüfung auf Tuber
kulinallergie, das nicht länger als zwei Monate 

(1) Der Zeitraum, währenddessen vom zurückliegen darf, oder ein ärztliches Zeugnis 
Magistrat der Stadt Wien Reihenuntersuchungen über eine durchgeführte Tuberkulosesdtutz
v.orzun~hmen sind) be?innt am 15. Scptemb~r irnpfung am Tage des Vorladungstermines {§ 3 
e1nes J,eden Kal:nder1ahres u„nd_ endet m1~ Abs. 4) \r.rährend der hiefür bestimmten Tages-
30. Jun; des Folgeiahres. ln der Zeit vom L Juh zeit und an dem hiefür bestimmten Orte dem 
bis 14. September sind keine Reihenunter~ Magistrat cler Stadt Wien als Bezirksverwaltungs-
suchungen vorzunehmen. , behörde vorgewiesen wird. 

(2) Der Magistrat der Stadt Wien bestimmt 1 Der Landeshauptmann: 
ieweils innerhalb cles: Zeitraumes vom 15. Sep~ Marek 

Eth:Utlidl .im Oru<:k«1rt('nvedag der Sudthaupt.k.t»e, l,. Rath&U$, ~ 7, HIX.bpaneru, und in der Verbufute11e 00- Osterr~ Su•isi. 
drudi:erfl - Wierter Zeitung, l. Wollt.eile 27a.. Verbubprßs t·- S. 

Druck der Ostcrreid:iisd:ten Su.atsdruckerel 
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